
Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Stephanie Krisper und Dr. Johannes Margreiter Kolle­
ginnen und Kollegen 

an die Bundesministerin für Justiz 

betreffend Überlange Dauer des Ermittlungsverfahrens gegen die Leiterin der 
WKStA und drei Oberstaatsanwältinnen iZm des Causa BVT 

Wie seit längerem bekannt ist, werden aufgrund mehrerer Anzeigen von der Staats­
anwaltschaft Korneuburg Ermittlungen wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs 
gegen die Leiterin der WKStA Mag. Vrabl-Sanda und drei weitere Oberstaatsanwäl­
tInnen im Zusammenhang mit der Verfahrensführung der WKStA in der Causa BVT 
geführt. 

Kern der Anzeige dürfte die - später durch das OLG Wien - für rechtswidrig erachtete 
Durchsuchung sein. Eine auf konkrete Umstände bezugnehmende Einleitungsver­
ständigung ist trotz der eindeutigen Norm des § 50 StPO nicht erfolgt, sondern hat 
die StA Korneuburg das Verfahren - gemessen an der Brisanz der Vorwürfe und der 
Beschuldigten - in besorgniserregend schwammiger Art mit "Amtsmissbrauch im Zu­
sammenhang mit dem Strafverfahren BVT" begründet. 

Dies ist aus mehreren Gründen zu hinterfragen: 

Erstens gab es unmittelbar nach Bekanntwerden der Durchsuchung eine intensive 
monatelang andauernde dienstaufsichtbehördliche Prüfung der internen Vorgänge 
der WKStA, welche trotz Ausschöpfung aller Erkenntnisquellen zum Ergebnis ge­
langte, dass keinerlei Dienstpflichtverletzungen gesetzt wurden. 

Zweitens hat das Oberlandesgericht die Annahme eines Tatverdachtes ausdrücklich 
bejaht und lediglich die Durchsuchung als unverhältnismäßig erachtet, weil Amtshilfe 
auch möglich gewesen wäre. Die WKStA hatte die Entscheidung von der Möglichkeit 
der Amtshilfe abzusehen jedoch mit mehreren früheren Entscheidungen des OLG 
Wien argumentiert, in welchen Durchsuchungen in Ämtern/Behörden für rechtmäßig 
erklärt wurden, weil die Amtshilfe bei Betroffenheit der höchsten Amtsträger der je­
weiligen Einheit nicht in Betracht komme (so etwa bezugnehmend auf eine Durchsu­
chung im Schloss Mirabell iZm dem Salzburger Finanzskandal). Eine wissentlicher 
Fehlgebrauch einer Befugnis bzw. ein Schädigungsvorsatz waren somit nie indiziert. 

Drittens wurde die Anordnung aber auch von einem Haft- und Rechtschutzrichter 
genehmigt, sodass die Staatsanwälte der WKStA auch deshalb davon ausgehen 
durften, diese sei zulässig. 

Damit nicht genug, hat die StA Korneuburg aber auch keine wirklichen Ermittlungen 
geführt und keine/n einzige/n Zeugin oder Beschuldigten auch nur eingeladen Fra-
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gen zu beantworten. Das somit nur zum Schein geführte Verfahren beschränkte sich 
auf die Beischaffung der Protokolle des Untersuchungsausschusses, wobei dort bis 
auf die Beschuldigten selbst naturgemäß keine Auskunftspersonen befragt wurden, 
welche zu den Hintergründen der Erstellung der Anordnung Wahrnehmungen haben 
könnten. Die einzige erfolgte Maßnahme erweist sich somit als völlig ungeeignet zur 
Aufklärung der - ohnehin nicht gegebenen - "Verdachtslage". 

Dieses Vorgehen der StA Komeuburg dauert bis heute an und das Verfahren ist 
nach weit über einem Jahr ohne Ermittlungen noch immer nicht beendet worden. 

Ein Mail des als Spitze der Fachaufsicht für dieses Verfahren verantwortlichen SC 
Pilnacek deutet darauf hin, dass das Verfahren wohl aus sachfremden (vlt mit der 
Anzeige in der Causa Eurofighter zusammenhängenden) Gründen fortgesetzt und 
nicht beendet wird. 

SC Pilnacek hat nämlich bereits im November 2018 deutlich an den als Leiter der 
Oberstaatsanwaltschaft Wien verantwortlichen Mag. Johann Fuchs kommuniziert, 
dass er keinen Anfangsverdacht erkennen kann und er dies auch schon zuvor geäu­
ßert habe. 

, 
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Von. Chnsban P,lnaoekJSMJIJu.az 
An. Jchann FuchslOSW/OStAJ.N.tIZ@.N= 
Kop:�: G�rh.vd N�9<8M.J1Jus @Justiz. Robe" Jlt<Mkyf8MJfJus�u. 

MartlnISMJIJusbZ@Ju. 
Datum: 22.11201815:07 
6elT�lf: SrA Komeuburg 

Sm �hrter H." L .. �ender Obetst.1atsanwalt! 
L"'*< Hans! 
0 .. Vorgehens_se der SrA K�uburg 'SI mehr als bedenkllCh 
So ha.ben wir der OStA W;"n l1\1t Erlass vom 31 August 2018 �ete<k: 

·Das 6und ... m.,. enum!Ur Verlassung. Re�n. DereguloenJng und JusbZ geht rueh 
Durehsocht der Bezug habenden 6ecshlüsse des Obe<bndesgerlCh�. W,en davon aus. dass 
danus k ... n Anfangsverdocht g�n d .. .,..,lv>e<ten An�en der ZenlTalen 
Swtsanwaltschalt zur V�rfoIgung von WnschaltsSITafsac:hen und Konvpt>on ableftbar !SI. 
w<'Sh.>lb aueh von d�r Enl<'rtung doenstrechtlicher Maß� abgesehen wurde·. 

leh gehe davon au •. das. does auch der StA Komeutx.g zur Kennen .. gebracht wurd�? 
Stmm. das? W�M da. schon gegenüber den StA ausgeS9fOChen wurde. muss d ... umso 

Bon. TlChy· 

mehr !Ur den HR geken. andernfalI. müssten '" ja nac:h �er .b.inde>mde<l od .. auIh"benden E �s OLG 
Ermit1lungen .. �en § 302 SIG6 einlet_. 

Wert«S hat doe SrA Komeul>urg von SIeh aus _0(. dass e., VorhabE<>sbencht «sUltet 
werde. umso fragwürd"oger 1St d .. ...,rvnehnge V�_ ... 

0 ... Staatsanwaltschaft Komeuburg prüft den. d .. ZiWlnoc:hen VOIWÜrfe und dJe 
besll!hende Verdac:htslage. E., VorhabE<>sbencht 1St berecs" 6earbeltung und WIrd 
eh�ögheh überm __ rden. 

Aus meo�r Sicht ltann ich dem Beneht nICht entnehmen. w ... d ... SrA da. Voc1i�n ein ... 
Anbngsverdac:ht> begründet. ... rd nur aufgezähk. weIcIle Anzeogen m� welcMm Inhalt 
g<'geflStändlich sind. M .... e. Eraehten. iSl hier ommer nur das St.1dium d ... § lAbs. 3 StPO 
(Pnnung des Anfangsverd.>c:ht» erreocht. Was den %JIJerten Erlass d ... 6MJ aus dem Jahr 
20 17 a belangt. so hält d;e..,r auch urvnlSs .. ßIän�1Ch Folgendes lest 

·SoIange das VOf100gen • ., ... Anlangsverdac:ht> (ode< konkreten Tatverdac:ht» gegen � besbrnmt. Person 
nicht von de< SUat>anwall>cha1t abschließend gepMI bzw. geg.en � ... Person noc:h nicht.Sd SlPO (aueh durch 
d ... Knmnalpoliz .. ) e<m�h wurde (_. bloße Er1<undogungen ,Sd § 91 Abs.2 letzter SalZ StPO zur Abldätung. 
ob ein Anfangsverdac:ht vOf1tegt. eine Erm! � darstell<'n� hat g� dJese p"""", (noc:h) k .. n 
SlTafverfa ren beQOMen. DJese Person 1St wedH Verdiichtoge< ISd § 48 Abs. 1 Z 1 SlPO noc:h Besc:huldiQlH iSd 
§ 48 Abs 1 Z 2 StPO: 

leh .eh. bei d_ 6ericht der SrA Komeuburg gerad. d ..... n Umstand nICht dargetan . 

• Noch AAslCht d ... BundMm."s I.mS für JUStlZ.rg sICh SOl1\1l aus dOf systemaClSehen Inte�Ution d ... 
Gesett�s. dass e., Anbngsverdaeht lSd StPO v�t wenn aufgrwld bestmmter Anhöltspunkte .ngenommen 
werden kann. da .. das V.rtu!ten one< POfSon den objektJv� und Slbje trven Tatbestand ... oe. SITJ!r��oc:hen 
DeI,kt> erfüHl hat (Pilnaoe Stncker.n Fueh�alZ. WK StPO § 108 Rz t 1): 

Aus dem 6eneht d�r SrA Korneuburg I ... t sich nlCh. enanehmen. wenn d ... Anbngs .. rdacht>lage e t wird 

Aus ""' .... r S,eht t>itt. man dahe< zu dtfferenZlOfen gehabt und sICh vorlau1i9 (b 
. _ und 

j� enf .. b ) auf d Durchführung von Et1tund'gungen zur KLirung. ob ein Anf3 gsv.rdac:ht zu 
beschränken gehabl GGf ware auch "'" VMahren geg;>n ur m 6e<elc:h der IYKStA und des 6M I,n Bettac:ht zu 

ehen g_esen. we� durch <f.. angeordneten Erm ungen doc:h .. SI herausgear1>eitet _den soU. wenn eon § 
302 SIGB zu subsumrerendes Verhakon tat>3chl1Ch vorgew�n werden kann. 

leh bille dich ., d .. 5em Smn d .. VorgeherlSw ..... der StA Kom"uburg sc:h zu prüt.n und 
vor aIIOfn zu fragen. warum von ..... rn Vorh.l.bensbencht enllOegen d"r e'll"nen Ankündigung EuICh gegenüber 
abQesehen wurde Schheßhch bille ich Dich um Stellung ahme. W3S das Vorgehen der SrA Korroeuburg für d� 
6e iung .. 6efangenhe bedeute. (s § 4 Abs 1 Z 1 I d,e SlI!lIung als 
6.sc:huldogter maßgebheh 1St). etzli!ndhch wird man aueh .lve S .bOn für 
d e n.eh ... Anhörung als Auskunltspo<son _ bel<'hren habe<> {Mögllehl'''� 

HG 

6und...",.,"tenum für V.rfassung. R�en. Dereg ....ung und JuStIZ 
Geroeralsekret.ir 
SlTafrech"'.k ·on (�kbOn IV) 

C hnSban Pllnaoek 
G.�ral .. kret.irlle� ... der SlTafrechtssekbon (� bOn IV) 
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Wieso Mag. Fuchs nach diesem E-Mail nicht umgehend auf eine rasche Beendigung 
des Verfahrens gedrungen hat und entsprechende Weisungen erteilt hat, ist uner­
gründlich und stellt jedenfalls die Frage einer konsequenten straf- disziplinar- und 
dienstrechtlichen Prüfung in den Raum. Dies auch insbesondere deshalb, weil er als 
zuständiger LOStA auch in die dienstaufsichtsbehördliche Prüfung im Anschluss an 
die Durchsuchung eng eingebunden war und daher ihm - genauso wie SC Pilnacek -
seit Sommer 2018 klar war, dass keinerlei Dienstpfiichtverletzungen ersichtlich wa­
ren. Wenn nun schon keine "kleinen" Dienstpflichtverletzungen bei einer - verglichen 
mit dem "Verfahren" der StA Korneuburg - viel genaueren Prüfung hervorgekommen 
sind, bleibt für strafrechtliche Vorwürfe erst recht kein Platz. 

Mehr als befremdlich ist aber auch der Umstand, dass es SC Pilnacek, dr nach § 29a 
StAG verpflichtet ist, die Berichte der Oberstaatsanwaltschaften zu prüfen und gege­
benenfalls die erforderlichen Weisungen zu erteilen, trotz seiner klaren Einschät­
zung, dass ein Strafverfahren ohne Anfangsverdacht eingeleitet wurde, mit einem 
bloßen Mail an Mag. Fuchs bewenden lässt. Weiters ist zu hinterfragen, warum SC 
Pilnacek nicht spätestens einige Wochen nach dem Mail urgierte, wie der Stand ist 
und zumindest dann selbst die entsprechenden Weisungen erteilte. 

Dieses Verfahren hätte angesichts der Brisanz und Tragweite einer besonders ra­
schen Klärung zugeführt werden müssen. Dies hat der Justizminister Jabloner zuletzt 
jedenfalls mit Bezug auf die Anzeige gegen SC Pilnacek in der Causa Eurofighter 
klargestellt (vgl. Anfragebeantwortung ...  ). 

Wieso all dies für diese Causa nicht gelten soll, ist nicht nachvollziehbar und bedarf 
daher besonders im Lichte der zuletzt medial bekannt gewordenen Tätigkeiten und 
Aussagen von SC Pilnacek und Bundeskanzler Kurz dringender Aufklärung. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

Anfrage: 

1. Wie ist der aktuelle Stand des Ermittlungsverfahrens gegen die Leiterin der WKS-
tA und die drei Oberstaatsanwältinnen? 

2. Wie erklären Sie die lange Verfahrensdauer? 

3. Wie lief das Verfahren bisher ab? 

4. Wieso unterblieb bisher eine dem § 50 StPO entsprechende Einleitungsverstän-
digung über den konkreten Tatverdacht? 

5. Wann wurden welche Ermittlungsschritte gesetzt? 

6. Wieso wurden keine Ermittlungshandlungen gesetzt? 

7. Wieso hat man nicht einmal die Beschuldigten einvernommen? 

8. Haben Beschuldigte ihre Bereitschaft undloder ihren Wunsch geäußert, einver­
nommen zu werden? 

W ·  ? a. enn Ja, wann . 

b. Wie wurde auf dieses Begehren jeweils wann wie reagiert? 

9. Wieso unterblieb deren Einvemahme bis zuletzt? 

, 
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10.lst es richtig, dass in der StA Korneuburg das Referat des zuständigen Staatsan­
waltes gesperrt wurde, damit sich dieser mit vollem Einsatz dieser Aktenbearbei­
tung widmen kann? 

8. Wenn ja, wann geschah dies? 

b. Ist es richtig, dass sogar ein zweiter Staatsanwalt beigesteilt wurde, um 
schneller ermitteln zu können? 

11.lst das Verfahren gegen den Haftrichter eingestellt worden? 

8. Wenn ja, warum und wann? 

b. Wenn ja, aufgrund seines Einstellungsantrages durch richterlichen Be­
schluss? 

c. Wenn ja, wann? 

12. Warum wurde das Verfahren gegen den Haftrichter isoliert betrachtet und nicht 
auch gegen die Mitbeschuldigten das Verfahren eingestellt? 

13.Gab es schon vor Einleitung des Ermittlungsverfahrens ein dienstaufsichtsbe­
hördliches Verfahren des BMJ? 

8. Wenn ja, wer leitete dieses? 

b. Wenn ja, welche Ergebnisse ergab die Prüfung ? 

14. Wurden Hinweise auf disziplinarrechtliche oder strafrechtliche Vorwürfe gefun­
den? 

a. Wenn ja, wann wurde Anzeige iSd § 78 StPO erstattet? 

b. Wenn nein, wieso wurde das Ergebnis der Prüfung nicht der StA Korneu­
burg zur Kenntnis gebracht? 

15. Welche Informationsquellen wurden für die dienstaufsichtsbehördliche Prüfung 
herangezogen? Bitte um detaillierte Aufiistung (etwa: Berichte, Ermittlungsakt 
BVT, Tagebücher etc.) 

16. Standen diese Informationsquellen auch der StA Korneuburg zur Verfügung? 

a. Wenn nein, wieso hat SC Pilnacek oder LOStA Mag. Fuchs nicht diese 
Quellen (im Zuge der Amtshilfe) zur Verfügung gestellt bzw. die StA Kor­
neuburg auf diese Möglichkeit hingewiesen, um eine rasche und umfängli­
che Prüfung zu gewährleisten? 

17. Wie erklären Sie es, dass die - laut SC Pilnacek ohnehin nicht indizierten - Vor­
würfe aufgrund der bloßen Grundlage von UA-Protokollen ermittelt werden sol­
len? 

18. Wann war SC Pilnacek bekannt, dass kein Anfangsverdacht vorliegt? 

19. Wann war LOStA Fuchs bekannt, dass kein Anfangsverdacht vorliegt? 

20.lst die Anzeige bei der OStA Wien eingebracht worden? 

8. Wenn ja, war zum damaligen Zeitpunkt bereits die dienstaufsichtsbehördli­
che Prüfung abgeschlossen? 

b. Wenn ja, wieso wurde dann die Anzeige der StA Korneuburg zugewiesen 
und nicht im eigenen Bereich - mangels Anfangsverdachtes - zurückge­
legt? 
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21. Wie beurteilen Sie die von LOStA Fuchs erwähnte "Qualitätssicherung" 
(@allamuegyesz1, tweet vom 9.2.2020) in diesem Fall? 

22. Sind die Beschuldigten in ihrem Recht auf beschleunigte Verfahrensführung iSd § 
9 StPO geschädigt worden? 

a. Wenn ja, wer ist dafür verantwortlich? 

b. Welche Maßnahmen gedenken Sie gegen die dafür Verantwortlichen zu 
setzen? 

23. Wieso hat LOStA Mag. FUCHS trotz der ihm klar kommunizierten Vorgehenswei­
se nichts unternommen, um auf eine rasche Beendigung zu dringen? 

24. Lag bei ihm nach der Anzeigeerstattung gegen ihn in der Causa Eurofighter Be­
fangenheit vor? 

a. Wenn ja, warum hat man ihm nicht die Fachaufsicht entzogen? 

b. wenn nein, warum nicht? 

25. Hat er diese wahrgenommen oder ist dies Ursache für die lange Verfahrensdauer 
ohne Vorliegen eines Tatverdachts? 

26. Ist LOStA Fuchs in Anbetracht dieser Vorkommnisse noch länger in seiner Funk­
tion, die für Qualitätssicherung und Effizienz im Strafverfahren sorgen sollte, trag­
bar? 

W ·  ? a. enn Ja, warum. 

b. Wenn nein, wann wird er der Funktion enthoben? 

27. Hat SC Pilnacek trotz seiner offengelegten Rechtsansicht, dass kein Anfangsver­
dacht vorliegt, keine Maßnahmen gesetzt um auf eine rasche Beendigung des 
Verfahrens zu dringen? 

a. Wenn nein, warum nicht? 

b. Wenn ja, wann? 

28. Welche Maßnahmen setzte SC Pilnacek in der Folge, um das Verfahren zu be­
endigen? 

29. Ist es üblich, dass nach Prüfung des Informationsberichtes bloß eine Email an die 
zuständige OStA ergeht, nicht aber eine klare schriftliche Weisung iSd § 29a 
StAG? 

30. Lag bei ihm nach der Anzeigeerstattung gegen ihn in der Causa Eurofighter Be­
fangenheit vor? 

a. Wenn ja, warum hat man ihm nicht die Fachaufsicht entzogen? 

b. wenn nein, warum nicht? 

31. Hat er diese wahrgenommen oder ist diese Ursache für die lange Verfahrensdau­
er ohne Vorliegen eines Tatverdachts? 

32.lst SC Pilnacek in Anbetracht dieser Vorkommnisse noch länger in seiner Funkti­
on, die für Qualitätssicherung und Effizienz im Strafverfahren sorgen sollte, trag­
bar? 

a. Wenn ja, warum? 

b. Wenn nein, wann wir er der Funktion enthoben? 
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33. Haben Sie aus Anlass dieser Anfrage und der bekannt gegebenen Umstände 
eine konsequente straf- disziplinar- und dienstrechtliche Prüfung in Auftrag gege­
ben? 

a. Wenn ja, wann mit welchen Ergebnissen? 

b. Wenn nein, warum nicht? 

34. Ist dieses in der Causa zu Tage getretene Versagen nicht nur der StA Korneu­
burg, sondern insbesondere auch der Fachaufsicht durch LOStA Mag. Fuchs und 
SC Pilnacek Anlass für eine Evaluierung der Vorgehensweise der Fachaufsicht 
irn Allgerneinen? 

a. Wenn ja, wer wird diese Evaluierung wann vornehmen? 

b. Wenn ja, sollen dafür externe Beratungsunternehmen beigezogen wer­
den? 

c. Wenn nein, wie viele Fälle unvertretbarer Verzögerungen in der Fachauf­
sicht müssen noch geschehen bis geeignete Maßnahmen zur Unterbin­
dung derartiger Auswüchse ergriffen werden? 

35. Wie wollen Sie in Zukunft Staatsanwältinnen vor derartig willkürlich "geführten" 
Strafverfahren schützen? 

« �OL 
c a. it,A;l'( M;ft ({I:1L ') 

/' 
/ 
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